Fahrtenordnung des Surf- und Skiclubs Stormarn e.V. 

Diese Ordnung soll eine einheitliche Fahrtenorganisation innerhalb des SuS

gewährleisten. 

1.  Kalkulation 

Die Fahrten sollen so kalkuliert werden, dass unter Einbeziehung der Teilnehmer-

beiträge und der Zuschüsse ein kleiner Überschuss verbleibt. Die Kalkulation ist vom 

Chefbetreuer mit dem zuständigen Abteilungsleiter abzustimmen. 

2.  Teilnehmerbeschränkungen

Teilnehmerbeschränkungen sind nicht zulässig, soweit eine Quartier-, Fahrzeug- und Betreuererweiterung möglich ist. 

Es sind Gruppengrößen von mind. 17 Personen (einschließlich 2 Betreuer) anzustreben. 

3.  Mindestteilnehmerzahl 

Fahrten können nur ab einer Mindeststärke von 7 Teilnehmern (incl. einem Betreuer) 

Bezuschusst werden. Haben sich weniger Teilnehmer gemeldet, so beträgt der Zuschuss nur 50 % des ursprünglich vereinbarten Zuschusses, mindestens jedoch ein Drittel des 

Fahrtpreises. 

Soweit dem Verein keine Kosten entstehen, sind solche Fahrten rechtzeitig abzusagen oder als clubinterne Fahrten ohne Betreuung und Bezuschussung zu veranstalten. 

4.  Zeiträume und Zielorte 

Zeiträume und Zielorte legen die zuständigen Abteilungsleiter in Absprache mit den jeweiligen Chefbetreuern fest. 

5.  Unterbringung der Teilnehmer

Alle Teilnehmer sind möglichst in einem Haus unterzubringen. Es besteht aber auch die

Möglichkeit zwei Kategorien anzubieten (z.B.: Pension/Hotel und Appartements). 

6.  Zeitlicher Ablauf 

Die Fahrten sind möglichst bis spätestens Oktober des Vorjahres für das darauf folgende

Kalenderjahr festzulegen.  Die Chefbetreuer melden dann bis Ende Oktober den Fahrpreis

und geben die Kopie einer Buchungsbestätigung sowie die Fahrtinfo (Ausschreibung) beim zuständigen Vorstandsmitglied ab. Nach Zustimmung des zust. Vorstandsmitgliedes sind die Fahrten auszuschreiben (Homepage, Pressemitteilung, schriftliche Info). 

7. Vermietervereinbarungen 

Nach Möglichkeit soll der Vermieter erst ca. 2 Monate vor der Fahrt die genaue Teilnehmer-

zahl erhalten. 

8.  Betreuer-/Lehrereinsatz 

8.1 Betreuer-/Lehreranzahl

Für die Fahrten ist folgende maximale Anzahl an Betreuern/Lehrern möglich

· ab   6 Teilnehmern  1 Betreuer

· ab 17 T.    2 B.

· ab 28 T.    3 B.

· ab 39 T.    4 B.

· ab 50 T.    5 B.

· ab 61 T.    6 B.   usw. 

Die Teilung einer Betreuerstelle auf 2 Betreuer (oder 3) ist möglich. 

8.2  Betreuer-/Lehrerzuschüsse

8.2.1.
Betreuer/Lehrer ohne Lizenz, die nur vor Ort eingesetzt werden, 


erhalten max. die Fahrtkosten ohne Liftpass

8.2.2. Betreuer/Lehrer mit Lizenz, die nur vor Ort eingesetzt werden, 

erhalten max. die Fahrtkosten mit Liftpass.   

8.2.3. Chefbetreuer/-lehrer mit Lizenz (zusätzl. Aufgaben: Betreuung und Organisation der Fahrt im Vorfeld, vor Ort und in der Nachbereitung) erhalten max. den Fahrtpreis

incl. Liftpass und 10,- Tag/Spesen.

8.2.4.
Chefbetreuer mit Lizenz (zusätzl. Aufgaben: Erstellung und Versand 
Ausschreibung, Leihmaterial, Meldestelle, Information der Teilnehmer,...) erhalten 
max. den Fahrtpreis incl. Liftpass und 20,- Tag/Spesen.

8.2.5.
Betreuer/Lehrer die Anfängerschulung durchführen erhalten eine Förderstufe mehr.

8.2.6. Dies gilt auch für Betreuer/Lehrer, die die Ganztags-Aufsicht über die Jugendlichen 

haben.

8.2.7.
Bei Gruppen unter 20 Teilnehmern oder ungünstigen Teilnehmer-/Betreuerzahlen 

oder fehlender Ski-/Snowboardbetreuung kann die Bezuschussung um mindestens

eine Stufe reduziert werden (Entscheidung durch den zust. Abteilungsleiter).

8.2.8.
Der Mindestzuschuss für einen Betreuer/Lehrer beträgt ein Drittel des Fahrtpreises

(incl. Liftpass).

Es ist allerdings möglich, dass sich zwei Betreuer (oder mehr) einen Betreuerplatz teilen. Dann kann der Zuschuss auch noch geringer sein. 

8.2.9.
Die Höhe des Zuschusses wird zwischen dem Chefbetreuer und dem zust. 

Abteilungsleiter frühzeitig vor der Fahrt abgestimmt. Das gilt auch für die Zahlungs-

Modalitäten der Betreuer/Lehrer.

8.2.10.
Erfüllen Betreuer/Lehrer die vereinbarten Aufgaben nicht, so kann der Zuschuss 

nachträglich für einzelne Tage (dann mit einem entsprechenden prozentualen Abzug) oder für die gesamte Fahrt reduziert werden. 

Dies entscheiden der Chefbetreuer, der zust. Abteilungsleiter sowie der geschäfts-

führende Vorstand. 

8.3  Betreuer-/Lehreraufgaben

Der Chefbetreuer ist gegenüber den anderen Betreuern weisungsbefugt. Er ist zuständig 

für die Gesamtorganisation, die Absprachen mit dem zust. Abteilungsleiter und SuS-

Vorstand. 

Alle Betreuer/Lehrer übernehmen vor Ort die Sportbetreuung/Schulung sowie Teile der Organisation nach Absprache mit dem Chefbetreuer. 

8.4  Betreuer-/Lehrerauswahl

Die Betreuerauswahl erfolgt zwischen Chefbetreuer und zust. Abteilungsleiter, wobei 

der zust. Abteilungsleiter die Chefbetreuer für die Fahrten festlegt. 

8.5  Sonstiges

Jede offizielle SuS-Fahrt mit Jugendlichen muss von mindestens einem lizensierten Betreuer/Übungsleiter (oder vergleichbare Qualifikationen)  begleitet werden.

Bei reinen Erwachsenenfahrten sind Ausnahmen möglich (Abstimmung mit dem 

zust. Abteilungsleiter). 

9.  Transport der Teilnehmer und Betreuer: 

Die Anreise kann mit der Bahn, mit Bussen, Privat-PKW und gelegentlich auch per

Flugzeug (Billigflug oder Aufpreis) erfolgen. Reisen Teilnehmer auf eigenen Wunsch

zu Kosten an, die teurer als die kalkulierte Gruppenanreise ausfallen, so müssen diese einen 

Aufschlag bezahlen.  Näheres regelt die Ausschreibung der Fahrt. 

10.  Programm vor Ort

Die Sportbetreuung hat sich auf mindestens 4 Stunden täglich (Vor- und Nachmittags jeweils mindestens 2 Stunden) zu erstrecken (bzw. halbtags analog). 

Näheres regelt die Info zur Betreuung der Teilnehmer und zu den Kursen. 

Beabsichtigt der Chefbetreuer keine Sportbetreuung durchzuführen, kann die Fahrt nur

als clubinterne Fahrt (keine Ausschreibung !) durchgeführt werden. Zuschüsse sind dann nicht möglich. 

Ein Betreuertausch innerhalb der betreuten Gruppen ist sinnvoll, damit die Betreuer möglichst viele Fahrtenteilnehmer besser kennenlernen. 

Es sollte möglichst vor Ort ein Rahmenprogramm angeboten werden (z.B.: regelmäßige

Besprechungen mit den Teilnehmern, Begrüßungsabend, Bergfest, Taufe, Schwimmbad-

besuch bei Schlechtwetter, Discoabend, Rodeln,...). 

11.  Vereinsmaterialnutzung

Für die Nutzung des Vereinsmaterials können Leihgebühren verlangt werden, die als 

Sonderinformation bekanntgegeben werden. Die Höhe der Gebühren legt der SuS-

Vorstand fest. 

12.  Zuschusslisten bei Fahrten mit Kindern/Jugendlichen 

Jeder Chefbetreuer hat sich um die entsprechenden Zuschusslisten (Vordruck gibt es bei der 

Geschäftsstelle) zu kümmern (ACHTUNG: Stempel und Unterschrift des Gastgebers auf dem Formular nicht vergessen).

13.  Abrechnung

Der Kassenwart erhält vom Chefbetreuer rechtzeitig vor der Fahrt eine Aufstellung aller 

Teilnehmer mit Geburtsdaten (Kinder- und Jugendliche vor allem) und überprüft damit 

die bisherigen Einzahlungen (auch Mitgliedsbeiträge). 

Der Kassenwart schickt dem Chefbetreuer kurz vor der Fahrt eine Liste mit allen Einnahmen und Ausgaben zur Fahrt woraus die fehlenden Beträge ersichtlich sind. 

Nach der Fahrt und Eingang aller Gelder erhält der Chefbetreuer eine vollständige Liste der

Einnahmen und Ausgaben (ggf. auch aus dem Vorjahr) womit er dann eine Abschluss-abrechnung erstellt. Diese geht an den Kassenwart und den zuständigen Abteilungsleiter. 

14.  Abweichungen

Abweichungen von dieser Fahrtenordnung sind frühzeitig vor der Fahrt mit dem Gesamt-

vorstand abzustimmen. 

15. Inkrafttreten: 

Diese überarbeitete Ordnung (Erstversion vom 12.5.1987, Ergänzungen im Mai 1988, 2. Ergänzungen am 22.11.1992, 3. Ergänzung im Mai 2009) tritt im Juni 2009 in kraft. 

Bargteheide, den                                   1. Vorsitzender

